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Samtgemeinde Elbtalaue 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (14/0410/2022) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 12.10.2022 

Sachbearbeitung:  Frau Martin , FD Schulen, Jugend, Freizeit 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Rat der Samtgemeinde Elbtalaue 01.11.2022 Entscheidung  

 

 
Besetzung des Ausschusses für Schulen und Sportstätten; hier: Benennung einer weiteren 
Vertretungen der Lehrkräfte 
 
Beschlussvorschlag: 
Die ergänzende Besetzung der Lehrervertretung durch Kristin Burmester (Grundschule Hitzacker) im 
Ausschuss für Schulen und Sportstätten wird festgestellt. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue hat in seiner konstituierenden Sitzung am 02.11.2021 beschlossen, 
dass dem Ausschuss für Schulen und Sportstätten außer den Ratsfrauen und Ratsherren wieder jeweils 4 
Elternvertreterinnen/-vertreter und Lehrervertreterinnen/-vertreter angehören sollen. 
 
Die Personalvertretungen der Grundschulen haben bereits Lehrkräfte als Lehrervertreterinnen/-vertreter für 
den Ausschuss für Schulen und Sportstätten vorgeschlagen und diese Vorschläge wurden in der Sitzung 
des Samtgemeinderates am 31. März 2022 festgestellt. 
 
In der Vergangenheit hat es sich bewährt, dass man für die Eltern- und Lehrervertreter/innen weitere 
Personen als Vertretung verpflichtet. 
So kann beim Ausfall eines Lehrervertreters/einer Lehrervertreterin eine weitere Lehrkraft als 
stimmberechtigte Vertretung an den Sitzungen teilnehmen. 
  
Die Personalvertretung der Grundschule Hitzacker hat Frau Burmester nachträglich als weitere 
Lehrervertreterin vorgeschlagen, Frau Burmester war bereits in der letzten Legislaturperiode als 
Lehrervertreterin tätig und hat sich bereit erklärt diese Tätigkeit fortzuführen 
 
Zur Kenntnis: Eltern- und Lehrervertreterinnen/-vertreter sind stimmberechtigte Mitglieder des 
Fachausschusses, ihnen obliegt Rede- und Antragsrecht. 
Die namentliche Besetzung des Ausschusses für Schulen und Sportstätten hat der Rat gem. § 73 in 
Verbindung mit § 71 Abs. 5 NKomVG durch Beschluss festzustellen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

• Keine 
 
 
 
Anlagen: 

• Keine 
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